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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.02.1987

Norm

ZPO §50

Rechtssatz

Wird eine Partei, gegen die bereits rechtskräftig die Klage zurückgewiesen wurde, durch einen (verfehlten)

Revisionsantrag (wieder) ins Verfahren hineingezogen, kommt ihr ein Antragsrecht zu; die für den

Zurückweisungsantrag aufgelaufenen Kosten sind jedoch mit der Zuerkennung des höheren Streitgenossenzuschlages

für die Revision abgegolten.
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